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36ste öffentliche Sitzung ver 2 . Kammer .
( Fortsetzung . )

Zittel . Ick befinde mich in einer eigcnthümlichen Lage .
Niemand in diesem Saale kann mehr als ich wünschen ,
daß der Abg . Kuenzer seine Stelle hier einnchme . Ec ge¬
hört derselben politischen Richtung an , zu der auch ich ge¬
höre , und ick habe olle Ursache zu wünschen , daß sein
Platz auf diesem Landtage nicht leer stehe . Ich halte ferner
wenige,Männer für mehr berufen zu Vertretern dcö Volkes ,
als den Abg . Kuenzer . Wenige sind so vertraut mit dem
Leben und den Bedürfnissen des Volkes , insbesondere des
Landestheils , den er vertritt . Ich wünsche seine Gegenwart
endlich noch aus dem besonder, ! Grunde , weil er ein Geist¬
licher der katholischen Kirche ist . Die Kirche und die Schu¬
len haben zwar hier keine bcsondcrn Vertreter , aber es
kommen so oft Verhältnisse zur Sprache , welche die eine
oder die andere berühren , daß es wenigstens wünschens -
wcrth sein muß , daß Jemand da sei , welcher damit genau
bekannt ist . Dennoch sehe ich mich genölhigt , den Eomis -
fionsantrag in einer gewissen Beziehung zu bekämpfen . Es
betrifft den Ausdruck „ kraft des Kirchenherrlich -
keitsrechts . " Ich glaube nicht , daß kraft dieses Rech¬
tes die Staatsbehörde befugt sii , gegen das erzbischöfliche
Ordinariat in diesem Falle einzuschreiten . Ich werde mich
darüber weiter anssprechen , weil in dem gegenwärtigen
Kampfe der Ansichten über die Stellung der Kirche und
des Staates so Vieles noch im Unklaren ist , und oft so
große Bitterkeit erzeugt . Zuvörderst spreche ich meine An¬
sicht dahin aus , daß wir es hier nicht mit der Staatsbe¬
hörde , sondern nur mit dem erzbischöflichen Ordinariate zu
thun haben . Ich »heile die Ansicht nicht , daß sich hier die
Elaatsregierung hinter die Kirckenbetörde versteckt habe .
Ich glaube cs einmal darum nicht , weil sie keinen Grund
dazu hat . Der Abg . Kuenzer gehört zwar nicht der mini¬
steriellen Seite der Kammer an , aber die Regierung weiß

ja recht gut , daß sein Wahlbezirk keinen andern Deputir -
tcn senden wird , als einen , der auf dieser Seile sitzt . Den
Abg . Kuenzer kennt sie a !S einen besonnenen Mann , mit
dem sic auch als Gegner verkehren kann ; wer der sei , der
an seine Stelle kommt , weiß sie nicht . Sodann aber muß
die Negierung recht wohl wissen , daß es nichts Gefährli¬
cheres für eine Staalöbehörde geben kann , als wenn sie die

Kirche für ihre Zwecke mißbrauchsweise in Anspruch nimmt ;
in jedem Eonsiikte wird ihr alsdann die Kirche über den
Kopf wachsen . Wir haben cs darum , wie ich glaube , nur
mit dem Ordinariat zu thun . — Ihre Commission sucht
auszuführen , daß das Ordinariat weder staatS - noch kir-
chenrechtlich befugt gewesen sei , den Urlaub zu verweigern ,
und deßhalb die Staalsbchördc gegen dasselbe „ kraft ihrer
Kirchenobcrherrlichkeit " einschreiten solle . Diesen Antrag halte
ich für u n g c g r ü n d e t und für z w c ck w i d r i g . Der
Comwissionsbericht legt in seiner Begründung des Antrags
einen Werth darauf , daß die oberste Behörde der katholi¬
schen Kirche unmiltelbar vom Staate dotirt feie . Die Kirche
wird einfach dagegen antworten : Gebt uns wieder , was
ihr uns genommen habt , und wir wollen nichts mehr von
euch ! Ich gebe jedoch gerne zu , daß die Kirche der Ord¬

nung des Staates unterworfen sei , und daß der Geistliche
vermöge der Verfassung das Recht habe , sich zum Abge¬
ordneten wählen zu lassen , so wie die Bürger das Recht
haben , ihn zu wählen . Aber folgt daraus , daß der zum
Abgeordneten gewählte Geistliche ohne alles Weitere seine
Stelle verlassen dürfe ? doch wahrlich nicht . Niemand wird
vernünftigerweise jenes verfassungsmäßige Recht anders
verstehen können , als mit der Einschränkung , daß vie Pflich¬
ten des Kirchendieners , als solcher , mit denen eines Abge¬
ordneten nicht in Widerspruch stehen . Wäre dieß der Fall ,
so müßte er nothwendig eine von beiden Stellen aufgebcn .
AlS ich zum Abgeordneten gewählt wurde , war ich keinen

Augenblick zweifelhaft , was ick zu thun hätte . Ich mußte
dafür sorgen , daß meiner Gemeinde durch meine Abwesen -
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heit in seelsorglichcr Hinsicht kein Nacktheit erwachse ; ich
mußte dies der kirchlichen Behörde genügend Nachweisen ,
sonst durfte sie , nach meiner Uebcrzeugung , cs nicht zuge -
ben , daß ich mich von meiner Stelle entferne . AuS dem
aber geht hervor , daß die Behauptung , daß die kirchliche
Behörde einem Abgeordneten den Urlaub nicht verweigern
dürfe,

'
in der Allgemeinheit , wie sie hier steht , keineswegs

richtig ist . Der Commissionsbericht sucht aber auch ferner
nachzuweisen , daß das Ordinariat auch nach kirchenrechtli¬
chen Grundsätzen den Urlaub nicht verweigern konnte . Er
beruft sich auf die Bestimmungen deS TridentinumS . Es
sind aber verschiedene Ansichten darüber . Aber , meine Herrn ,
um waS handelt eS sich hier eigentlich ? Um ein Discipli -

nargcsetz der katholischen Kirche , um die innere Hausordnung
einer religiösen Korporation . Meine Herrn , ich bin ein Frem¬
der in diesem Hause , ich mische mich nicht in seine innere
Ordnung . Ihre Commission intcrprelirl dieses HauSgesitz ,
und ich bin geneigt , ihrer Interpretation beizutrcten . Aber
wird sich die katholische Kirche um meine Ansicht beküm¬
mern ? Wird sie sich um die der Kammer bekümmern ? Wird
sie die der Staatsgewalt als eine authentische anerkennen ?
Nein , es wird im besten Falle einen endlosen Cvnflikt geben .
Das Beispiel von Baiern beweist nichts . Es sind andere
Berhältniffe , und eö haben dort in der Kammer zwar ein¬

zelne Kirchen - und Staatsbeamte ihre Ansicht ausgesprochen ,
aber die Kirche , als solche , hat es nirgends gethan . — So
wie aber der Coinmiffionsantrag auf ein Einschreiten der

Staatsgewalt gegen das Ordinariat nicht hinreichend be¬

gründet ist , so ist er auch durchaus zweckwidrig . Was
wird denn die Folge dcö Antrags sein ? Wird die Staats¬

behörde darauf eingehen ? Sie glauben es selbst nicht . Und
wenn sie es thäte , wird daS Ordinariat sogleich nachgebcn
und von seinem wirklichen oder vermeintlichen Reckte abge¬
hen ? Niemand , der die eiserne Conseguenz der römischen
Kirche kennt , wird dies erwarten . Die Folge würde ledig¬
lich ein endloser Conflikt sein , nnd der Abg . Kucnzer würde
nie wieder in diese Kammer kommen . — Meine Herrn , ich
bin Protestant , und nichts weniger als ein Anhänger der Curie .
Ich war stets in der Reihe derer , welche den Grundsatz des

römischen KirchenthumS bekämpften ; ich habe diese Grund¬

sätze auch da bekämpft , wo sie in die eigene Kirche sich ein¬

zudrängen suchten . Ich habe wahrlich keine Ursache , der
neuesten Richtung , welche in dieser Kirche so gewaltig hcr -
vortritr , freundlich gesinnt zu sein . Ich habe erst gestern
einen Erlaß der baierischen Regierung gegen den protestan¬
tischen Gustav -Adolphs - Berein gelesen , und abermals darin
gesehen , was wir Protestanten von dieser Seite zu erwarten
hassen . Ich kenne die ganze Gefahr , die unö droht ; aber nie

würde ich die Staatsgewalt in diesem Kampfe zu Hülfe
rufen . Alle Eingriffe von der Art verletzen die Freiheit an
ihrer empfindlichsten Seite . Vergessen Sie nicht , daß hier
eine Macht ist , welche auf den Glauben gegründet steht ;
wer sie erschüttern will , muß im Stande sein, das Funda¬
ment unter ihr wegzunehmen . Alle Pfeile von außen her fal¬
len gewöhnlich auf den zurück , von dem sie auSgegangen
sind . Sehen sie de» Beweis dafür in zwei Jahrtausenden ,
welche hinter unö liegen ; sehen Sie ihn in dem niederge¬
drückten Irland ; sehen Sie ihn in Preußen , wo die Ein¬
griffe der Staatsgewalt in die innere Ordnung der katho¬
lischen Kirche einen Rückschritt hervorgerufen haben , den ich
von meinem Standpunke aus tief beklagen muß . Ich be¬
rufe mich in letzterer Beziehung auf daS Urthcil des seligen
Rotteck , welcher doch wahrlich in dieser Sache kein Finster¬
ling war . ( Welckcr : Der hat anders gesagt .)

Meine Herren , ich sehe in dem Anträge der Co mmission
nur eine Ausschließung dcö wackern Abg . Kuenzer aus der
Kammer . Schlagen Sie einen Weg ein , der wenigstens die
Möglichkeit übrig läßt , die Hindernisse seines Eintritts zu
beseitigen . Fragen Sie sich, waS denn eigentlich die Ursache
dieser Urlaubsverweigerung sei . Eine politische kann sie aus
angeführten Gründen kaum seyn . Auch in Beziehung auf
dir seclsorgerlichcn Funktionen des Pfarrers Kucnzer waltkk

"

kein Hindcrniß ob . Wir müssen nach einer andern Ursache
suchen . Ich konnte darüber , nachdem ich die vorgelegtcn
Aktenstücke durchlcscn hatte , nicht mehr zweifeln , welche sie
seien . Es geht daraus hervor , daß der Pfarrer Kuenzer zu
dem Ordinariate in eine schiefe Stellung gekommen ist , und
man konnte in diesem Verhältnis ' kaum erwarten , daß er
den Urlaub erhalten werde . Aber eben weil eö persönliche
Hindernisse sind , die ihm cntgegenstchen , so ist auch noch
eine Möglichkeit vorhanden , sic wcgzuräumen . Dieß kann

geschehen , wenn die Regierung -vermittelnd hier cintritt .
Sie hat dazu Veranlassung genug , den Wunsch der Kam¬
mer , die Rücksicht auf den Wahlbezirk , der so lange nicht
vertreten ist, und der durch seine wiederholte Wahl bewie¬

sen hat , daß eben der Abg . Kucnzer es sei , der vorzugs¬
weise und mit vollem Recht sein Vertrauen besitzt , hie

Rücksicht endlich , auf die durch die Urlauböverweigernng
hcrvorgerufene Mißstimmung , eine Mißstimmung , welche
wahrlich nicht geeignet ist , die Früchte dieses Landtags zu
fördern . Gegen den zweiten Thcil des Antrags habe ich
Nichts . Der Zusatz , daß Kucnzer keines Urlaubs bedürfe ,
ist ganz unschuldig . Die Kammer hat sich gar nichts dar¬
um zu bekümmern , ob er Urlaub hat ; aber auf der an¬
dern Seite ist offenbar , daß ihn der Ausspruch der Kam¬
mer , wenn er ohüe Urlaub feine Stelle verläßt , gegen die
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Folgen für seine Person nicht schützen könne. Mein Antrag
geht demnach dahin , in dem Antrag der Commission die
Worte „kraft ihrer Kirchenobcrherrlichkcit " zu streichen und
dafür zu setzen : „ aus geeignetem Wege" . — Meine Herrn ,
ich bitte Sie, schließen Sie einen unserer würdigsten Volks¬
vertreter nicht durch die Annahme des Commissionsantrags für
immer aus der Kammer aus , sonder» schlagen Sie einen
Weg ein , der unS die Möglichkeit übrig läßt , die Hinder¬
nisse seines Hierseins zu beseitigen .

Hecker : Um in der vorliegenden Frage klar zu sehen ,
muß man einen Blick auf die Geschichte des Conciliums
von Trient werfen. — Jene große Kirchenspaltung , welche
man mit dem Namen Reformation bezeichnet , wurde unter
Anderem auck durch die große Zucht - und Sittcnlosigkeit
hervorgerufen , in welche die Geistlichkeit versunken war,
und nun suchte man von Seiten der Kirche durch Ein¬
schreiten auch in dieser Beziehung die Reformation durch
die Reformation zu bannen . Deßhalb wurde schon unter
Paul Hl . (und daö Conzil zog sich durch die Herrschaft
dreier Päpste) in der sechsten Sitzung das Benehmen der
Geistlichen einer scharfen Rüge unterworfen , ihnen das
Herumzichen an den Höfen , das Verlassen ihrer Seel-
sorgbcfohlenen, das üppige Leben verwiesen, und unter
Androhung von Strafen bestimmt , daß wer ohne gesetz¬
liches Hin der » iß , ohne gerechte oder vernünf¬
tige Ursache von seinem Amte sich entfernt halte , ge¬
wissen Strafen unterliegen solle . Das Capitel I . dieser
Sitzung handelt von den Würdeträgcrn bis zum Bischof
herab ; das Capitel II. von den Geistlichen unter dem
Rang eines Bischofs , und bestimmt noch hinsichtlich ihrer,
daß sie nur aus wahren und vernünftigen Grün¬
den , die sie vor ihrem Kirchenobern darlegen sollen , Ab¬
senz anzusprechen haben . Weil nun die Geistlichen diese
Bestimmungen umgiengen , 5 Monate ohne weiteres von
ihren Sitzen wcgblicben , so sah sich die Synode veranlaßt,
ihren früheren Beschlußzu erläutern, was in der 23 . Sitzung
geschah. Dort wurden nun die Bestimmungen der frühe¬
ren Sitzung wiederholt bestätigt , also der Grundsatz be¬
stätigt , daß aus w a h r e n , vernünftigen und ge -
rechten Gründen die Abwesenheit gerechtfertigt erscheinen
solle , und nun führte sie , die christliche Liebe , die drin¬
gende Nothwendi

'
gkcit , den schuldigen Gehorsam , den

augenscheinliche » Nutzen der Kirche oder des Staates
als solche auf , sie bestimmte aber neben dem Grunde
(«su8») auch noch die Art und Weise (modus ) der Gel¬
tendmachung , nämlich daß die Gründe dem geistlichen Obern
vorzulcgen seien , seiner Billigung sich erfreuen sollen, und
es ist klar , daß wenn einer der Gründe , welche die

8«88io 23 anführt , vorhanden ist , die Approbation ohne
Rechtsverletzung nicht versagt werden kann , denn der
Geistliche hat dann ein Recht auf Absenz. Es wird aber
ferner verordnet, daß weil die , welche nur eine zeitlang
(ali <zuauti8per) abwesend seien , als abwesend nicht be¬
trachtet werden sollen , Geistliche , ohne weiteres , so
ferne es ohne Schaden der Seelsorge geschehen kann, was
man ihrem Gewissen anheimstellt , sich von ihrer Pfründe
jedoch nicht über 2 — 3 Monate entfernen können . In
dem ersten Theile und bis hierher werden nun die Kir¬
chenprälaten , wie in der 8e88io VI. aufgeführt , bann
aber in dem Verfolg der Satzung „ «adern omuino " alle
vorhin gegebenen Bestimmungen auch auf die niedere
Geistlichkeit ausgedehnt , und nur bestimmt , daß ein solcher
Geistlicher für die Dauer seiner Abwesenheit einen von
dem Kirchenobern gebilligten Vicar besolden solle ; wieder¬
holt wird endlich , daß eine Abwesenheit über 2 Monate
nur aus wichtiger Ursache gerechtfertigt erscheine , und was
dies für Ursachen sind , haben wir vorhin gehört. Es
haben sofort die Geistlichen unbedingt das Recht eine zeit¬
lang , ( Monte lang ) , ohne weiters von der Pfründe ab¬
wesend zu seyn , wenn sie nur einen tauglichen Vicar
bestellen ; und daraus rechtfertigt sich schon ein Thcil des '
Commissionsantrags . ES kann sich nun nur darum han¬
deln , ob eine canonische Abscnzursache hier vorliegt , denn
den mod»8 (ab «88e pot«8t causis et modis infra
scriptis) hat Kuenzer durch Vorlegung der Absenzgründe
und Vorschlag eines besoldeten Vicars vollständig und
unwidersprochen erfüllt. Daß eine wahre, daß eine gerechte
(ju8ta) daß eine vernünftige , ja daß eine notorische
Absenzursache vorliege , wird Niemand bestreiten , denn die
Berufung in die Volksrepräsentation ist der ehrenvollste
und wichtigste Ruf. Aber auch die speziellen Bestimmungen
der Synode der dringenden Nothwendigkeit (urKvii8 ne-
cessitas ) des Staatswohles und Nutzens (reipublieae
utilitas ) liegen vor ; und wenn sie vorliegen , so konnte
die Curie, ohne gegen die klaren kanonischen Bestimmungen
zu verstoßen, ohne uncanonisch zu handeln , die Appro¬
bation nicht versagen. Kuenzer war früher Staatsbürger,
als Priester. Das Staatsgrundgesetz gibt ihm , gibt dem
Wahlbezirk das Recht , gewählt zu werden. Dieses Recht
ist , wie jedes Recht , ein Zwangörecht , d. h. es kann es
ihm Niemand streitig machen , er hat zwar keine Zwangs¬
pflicht, den Ruf anzunchmen, aber die moralische Pflicht.
Es kann daher nach canonischcn wie staatsrechtlichen
Grundsätzen ihm der Eintritt in die Kammer nicht ver¬
weigert werde». Die Curie aber hat uncanonisch ,
unter Verletzung der canonischcn Rechte des Abg. Kuenzer
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gehandelt , wenn sie , gegen die klaren Gesetzesstellen ,
kraft einer ihrer in concreto nicht zustehenden kirchlichen

Disciplin , den Eintritt in die Kammer verbot ; während

sie die Approbation nicht versagen konnte . Sie hat aber ,
so ferne die Hypothese richtig ist , daß sie sich hierzu durch
die weltliche Macht bestimmen ließ , gegen das Prin -

cip der katholischen Kirche gehandelt , die stets
die Coordination von Kirche und Staat , nach Hildebran -

dinischcn Grundsätzen die Ueberordnung , behauptete , und

sich der Noth fügte , aber nie das Princip so wohlfeil

aufgab , als die Curie . gethan hätte , kam « ne rcculc

pas . Der Beschluß des Oberkirchenraths aber ist nach
meiner Ansicht null und nichtig . Denn entweder gebt die

Absenzerlaubniß , wie von der Regierungsbank behauptet
wird , nur die innere Kircheudisciplin an , dann steht der

weltlichen Behörde kein Eingriff iü die kirchliche Sphäre
zu , oder sie gehört kraft des Kirchenherrlichkeitörcchts in
die weltliche Sphäre , dann kann von einer Urlaubsver -

weigerung überhaupt , am wenigsten nach den Trienter

Spnodalbcstimmungcn die Rede seyn . Der erste Antrag
der Commission scheint mir aber durch folgende Betrach¬
tung gerechtfertigt Ich bin zwar für die Trennung der
Kirche vom Staat , einmal der Natur des Kirchlichen
nach , sodann weil ich nicht der weltlichen Macht noch die

geistlichen Waffen zu ihren Zwecken leihen mag ; allein

ich stehe hier nicht auf dem Felde der Abstraction , sondern
der positiven Gesetzgebung . Wie schon nach dem allge¬
meinen deutschen Sraatsrcchte , so ergibt sich auch aus
§ . 12 und 2t des Edikts über die Kirchenverhältniste , daß
die weltliche Macht Las Recht hat , hier einzuschreitcn ,
weil man sich eine Beeinträchtigung verfassungsmäßiger
Rechte nach angeblichen canonischen in der That aber , wie
oben gezeigt , nicht bestehenden Bestimmungen erlaubt ,
mithin mißbräuchlich ohne auf dem Boden kirchlicher
Satzung zu stehen , in die Sphäre des weltlichen Staates
cingegriffen hat , für welchen Fall der § . 21 des Kirchen -
edicts vorgcsorgt hat . Die Regierung hat die Pflicht in
ihrem eigenen Interesse , gegen solche Uebergriffe der geist¬
lichen Gewalt einzuschreitcn -, und wird auf der einen
Seite die Curie , so ferne sie sich durch die weltliche Macht
Härte bestimmen lassen , gegen klare canonische Satzungen
zu verstoßen , wenig Lob vom römischen Stuhle zu er¬
warten haben , so möge auf der andern Seite die Regie¬
rung das Buch der Geschichte aufschlagen und finden , wie
Deutschlands Größe zerfiel , weil es den Eingriffen der
geistlichen Mach ! in die weltliche nicht in Zeiten entgegcn -
trat , wie unsere hohenstaufischen Kaiser nach vergeblichem
Ringen gegen die geistliche Macht unterlagen und ver¬
gingen . Ich stimme für den Antrag der Commission .

Junghanns ist im Wesentlichen mit ZittelS Rede
einverstanden , theilt aber in Beziehung auf die nachtheilige
Wirkung der berührten Wirren in der katholischen Kirche
durchaus seine Ansicht nicht . — Trotz der Verschiedenheit
ihrer beiderseitigen politischen Richtung wünsche er doch
sehr , daß Kuenzer seinen Platz hier cinnebmen möge , denn
er schätze ihn persönlich sehr hoch , aber daß die Curie durch
die Urlaubsvcrweigerung verfassungswidrig gehandelt habe ,
anerkenne er keineswegs . Der Gewählte habe keine Zwangs¬
pflicht , in die Kammer zu treten , er dürfe seine Verhält¬
nisse zu der besonder, ! Gesellschaft , welcher er angchöre ,
prüfen und diese habe wiederum daö ihr durch keine Ver¬

fassung widersprochene Recht , ihm seine Entfernung zu
verbieten . Ebensowenig habe die Curie ein kanonisches
Recht verletzt . Dieß gehe klar auS dem von dem Bericht¬
erstatter weggelasscnen zweiten Theile der angeführten
Stelle im concilio trickentino hervor ; diese enthalte daS
Wesentliche der Sache und sage ausdrücklich , daß die nie¬
deren Geistlichen , wenn sie ihre Pfründe über 2 Monate
verlassen wollten , um Urlaub nachsuchen müßten . Dieser
Urlaub könne allerdings im Nutzen der Kirche oder des
Staates crtheilt werden , allein der Abg . Kuenzer sei durch
bie Stellung , welche er gegenüber der Curie genommen ,
selbst die Veranlassung zu der Verweigerung des Urlaubs

gewesen , denn er habe offenbar jener den Fehdehandschuh
hingeworfen . Der Staat selbst könne dabei weder verlie¬
ren noch gewinnen ; denn der Abg . Kuenzer vertrete die in

seinem Wahlbezirk geltenden politischen Grundsätze und jeden¬
falls würde dieser wieder statt Kuenzer einen Abgeordneten
von gleichen Ansichten senden . — Jeder , dem die Rechte seiner
eigenen Kirche heilig sind , muß auch die Rechte der andern
in Schutz nehmen und der Hr . Abgeordnete von Pforzheim
mag heute auch die Rechte der katholischen Kirche verthei -

digen ; — denn wer die eine schützt , muß auch die andere

schützen ! — ( Sander : „ wird geschehen " ) . Schließlich
beantragt der Redner : die Kammer möge beschließen , dem

Abg . Kuenzer mitzutheilen , daß sie sein Erscheinen binnen
14 Tagen erwarte oder einer Erklärung cntgegenschc , welche
die Vertretung seines Wahlbezirks möglich mache .

Weller hat den fraglichen Passus im Bericht darum weg -

gelassen , weil er ganz unwesentlich ist . Was die daraus gezo¬
gene Folgerung betreffe , so beruhe diese auf der irrigen Ueber -

sctzung , welche er in dieser Art nicht anzuerkenncn vermöge .
Trefurt . Obgleich er nicht derselben politischen Ansicht

ist , wie der Abg . Kuenzer , so hat er doch stets besondere
Hochachtung für ihn gehabt , er theilt dcßhalb den Wunsch ,
daß Jener in diesen Saal eintreten möge , vollkommen mit
dem Abg . Mathy , allein die drohende Aeußerung , womit
der Letztere alle Diejenigen , welche seine Ansichten nicht
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theilen , in seiner kurz eben gehörten Rede als Feinde der

VolkSrcchte bezeichnet , muß er entschieden zurückweisen . Hier¬

auf bestreitet der Redner mehrere im Commissionsbcricht

ausqcsprcchene Grundsätze , namentlich aber die Behauptung ,

daß die Curie ihre kirchlichen Befugnisse überschritten und

in den Gewaltkreis des Staats übergegriffen habe . Die

Wähler haben allerdings das Recht , Jeden zu wählen , der

die gesetzlichen Eigenschaften dazu besitze ; allein keineswegs
das Recht , einen Dritten , sei er wer er wolle , zu zwingen ,
die etwa für den Eintritt des Gewählten notwendige Ein¬

willigung zu crlhcilen . Ebenso gut habe der Geistliche
die Befugniß , gewählt zu werden , allein keineswegs das

Recht , den Dritten zu nvrhigcn , daß er auf sein Zustim¬

mungsrecht verzichte und ihin erlaube , von seinem Dienste
abzugehen . Die Frage , ob der Erzbischof den Urlaub mit

Recht oder Unrecht verweigert habe , gehöre weder vor das

Forum der Regierung noch der Kammer , sondern es sei
nur zu erörtern , ob die Kirchenbehörde einen Eingriff in
die Staatsgewalt gemacht . Diese habe aber ihr Recht in
keiner Weise überschritten , und somit könne er dem Antrag
nicht zustimmen , welcher die Regierung auffordcre , einen

Krieg mit der Kirchcnbehörde zu erheben ; eben so wenig
könne er sich veranlaßt sehen , die Regierung zu bitten ,
auf parlamentarischem Wege dahin zu wirken , daß die
Eurie von ihrem Beschluß zurückgehe , denn eine solche
Politik der Regierung halte er gegenüber von der Curie
nicht für angemessen .

Mathy : Ich muß mich gegen die Beschuldigung ver¬

wahren , welche mir der Abg . Trefurt in den Mund ge¬
legt hat , als habe ich Diejenigen , welche nicht mit mir über «
ein stimmen , verdächtigen wollen . Ich weiß selbst zu gut ,
wie weh solche Verdächtigungen thun , als daß ich mir
solche Anderen gegenüber zu Schulden kommen ließe . Ich
habe lediglich den Wunsch ausgesprochen , es möge aus
unseren Verhandlungen hervorgehcn , daß nie ein Feind
der Volksrechte in diesem Saale Unterstützung erhalten
werde .

Welcker : Ich habe bei den früher » Einleitungen für
diew Verhandlungen der Regierung den lebhaften Wunsch
auSgedrückt , daß eine ausführlichere öffentliche Besprechung
dieses Gegenstandes beseitigt werden möchte . Ich that es
im aufrichtigen Interesse der Regierung selbst, im Interesse
deS politischen , wie des kirchlichen Friedens . Diese Sache
wird bereits im Lande und insbesondere bei den aufgeklär¬
ten , gesinnungskräftigen Bewohnern des Schwarzwaldcs
zum Nachthcile jener Interessen in einer solchen Weise ver¬
handelt , wie sie vielleicht in diesem Saale nicht angemessen
gefunden würde . Ich will mich daher auch , so viel nur

immer möglich , auf den kälter » juristischen Standpunkt
ihrer Bcurtheiluug beschränken ; ich werde übrigens dabei

vollständig im Auge behalten den Zuruf des Hrn . Abg .
Junghanns , daß auch wir Protestanten eben so gut die
Rechte der Katholiken vcrtheidigen möchten , wie wir von
den Katholiken eine Vertheidiguug unserer protestantischen
Rechte wünschen . Ja , ich will aufrichtig die Rechte unserer
achtbaren katholischen Mitbürger vertheidigen , aber es sind
Zwei , von deren Rechten cs sich hier handelt : auf der
einen Seite steht die katholische Kirchenrcgieruag , auf der
andern stehen die regierten Katholiken , geistliche und welt¬

liche ; und die Anzahl derer , die wir hier zu beschützen ha¬
ben , ist wenigstens die unendlich größere ; sie fordern unfern
Schutz auch gegen die Mißbräuche ihrer kirchlichen Regie¬
rer und Aristokraten , die nur allzuoft durch auswärtige
Einflüsse , oder wechselseitige Allianz mit den weltlichen

Mächtigen zu Unterdrückung der heiligsten Rechte ihrer

Regierten versucht werden . Indem ich nun aber für den

verfassungsmäßigen rechtlichen Schutz unserer katholischen

StaatSgenoffen das Wort ergreife , wünsche ich vor Allem

dahin zu wirken , daß man offen und ehrlich sich aussprcche .

Ich kann aber nicht glauben , daß mau dicß thut , wenn

man sagt , so wie der Nachbar zu meiner Seite und einige
Redner auf der Gegenseite , man wünsche den Hern . Abg .

Kuenzer in diesem Saal und die katholischen Geistlichen ,
so wie die Bürger in Beziehung auf deren Wahl geschützt

zu sehen, und deßhalb den Abg . Kuenzer auffordern , seine
Stelle als Geistlicher , das heißt : seinen lebenslänglichen
Unterhalt und seine geistliche Amtsihätigkeit einem vor¬

übergehenden Mandat als Volksabgcordneter zum Opfer

zu bringen . Es ist wohl klar , daß wenn die Curie und

die Regierung dieses erreichen , wenigstens alle kirchlich und

politisch freisinnigen katholischen Geistlichen die^ Hoffnung
verloren haben , Mitglieder dieser Kammer zu werden , daß
eben damit die katholischen Geistlichen ihr Recht zur Land¬

standschaft und daß die Bürger ihr Recht zur Wahl katho¬

lischer Geistlichen dem Wesen nach verloren haben . Auch
damit tröste ich mich gar nicht , daß die Herrn von der

RegierungSparthci unS versichern , sie würden ja noch lieber

den Abg . Kuenzer in unserer Mitte sehen , als einen viel¬

leicht schlimmem Nachfolger ; wenn man nur hübsch diese

Sachen durch die Forderung immer neuer Recurse und auf

andere Weile hinzuhaltcn weiß , so ergibt sich 'S vielleicht ,
daß weder der Hr . Abg . Kuenzer . noch Wir schlimmerer

Nachfolger auf diesem Landtage seine Stimme für daS

Recht deS Vaterlandes erheben kann . Was nun die Rechts¬

gründe für den CommissionSantrag betrifft , so will ich hier

rücksichtlich deS ersten oder deS nothwendigcn Staatsschutzes
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gegen Mißbrauch der Kirchcngewalt die Auslegung der
kanonischen Gesetze nicht Weiler verfolgen . Die betreffen¬
den Stellen deö tridentinischen ConciliumS liegen vor und
Jeder , der Latein versteht und Urkunden auSlegen kann,
wird Wohl bei unbefangenem Standpunkt die im Com»
missionsberichtr enthaltene Auslegung nicht bezweifeln. Bei
uns aber in Baden verstehen Gottlob ! noch viele Leute
und namentlich unsere wackeren katholischen Geistlichen
hinlänglich Latein ; doch freilich müßte ich wohl vor der
Berufung ans diese entscheidenden Gesetzesstellen noch die
Ansicht bekämpfen , daß überhaupt kein Schutz des Staa¬
tes gegen Mißbrauch der Kirchengewalt Statt findet, daß , wie
mein Hr. Nachbar Zittel behauptet , die Kirche in all ' ihrem
Wirken gänzlich unabhängig und ohne den Schutz des Staa¬
tes gegen verletztes Recht zu verfügen ermächtigt sei . ES gibt
nun allerdings ideale und phantastische Theorien für eine
solche gänzliche Trennung von Staat und Kirche und
wenn Sie heute , m H -, Sich einschiffen , um auf einer
wüsten Insel eine ganz neue Staalsgesellschaft zu gründen ,
so können Sie vielleicht ernsthaft um diese schönen Theorien
debatliren . Ganz anders aber verhält sich die Sache, wenn
Sie auf den Standpunkt unseres heutigen deutschen , ba¬
dischen Rechtes , auf unserm praktischen Standpunkt stehen
bleiben wollen . Seil die deutschen Völker das Christen»
thum anfnahmen, seil Chlodewig und Karl dem Großen
bis auf den heutigen Tag , in diesen ganzen anderthalb¬
tausend Jahren ist bei uns Deutschen , ist in allen euro¬
päischen Staaten ein anderes System , ist ein jus circa
sacra und ein weltlicher Schutz gegen Mißbrauch der
kirchlichen Gewalt grundgesetzlich und praktisch anerkannt .
Wer aber jene gänzliche Trennung wollte, der müßte auch
all' ihre Folgerungen zugeben, alle Einwirkung der Kirche
und Geistlichkeit auf die Jugenderziehung und Volksbil -

, düng müßten aufhören , die Ehen , die Grundvcrhältnisse
der Familien müßten getrennt werden von der Kirche, der
Kirche müßte verloren gehen nicht blos so vielfache Staais -
unterstützung durch Strafgesetze und Staatsmittel , durch
Aufnahme von Geistlichen in die Stände , sondern auch
der größte Thcil ihrer Güter dürfte ihr ohne Weiteres
entzogen werden , so wie bei einer ähnlichen Schwärmerei
in der französischen Revolution. Denn offenbar weihen so
viele Fürsten und mächtige und reiche Staatsgenossen der !
Kirche nur in der Voraussetzung ihre Güter , daß die I
Kirche in hülfreicher Wechselwirkung mit dem Staate , je¬
doch unter seinem rechtlichen Schutze aller Bürger gegen
Mißbrauch 'der Kirchengcsctze , die gemeinschaftliche höchste
Aufgabe der Menschheit zu fördern suche. Wenn aber nun
der Hr . Abg. Zittel uns vor jedem staatlichen Schutz ge¬

gen Mißbrauch der Kirchcngewalt mit der Drohung zu
warnen sucht , die Kirche werde erst dann recht unerbittlich
und hartnäckig und unwiderstehlich alle unrcchtliche Ge¬
walt durchsetzen , so sollte man eine solche Behauptung
von ihm kaum möglich halten , wenigstens gereicht sie eben
so wenig unserer hoffentlich noch nicht bankbrüchigen Re-
gicrungsgewalt, als der Kirchengewalt zur Ehre , und die
Geschichte widerlegt solche Theorie durch den ruhmvollen
und kräftigen Widerstand tüchtiger Fürsten und Völker
und ans ihrem Kampf mit kirchlicher Anmaßung ist end¬
lich ein gemeinschaftlich vereinbarter friedlicher Rechtszustand
entstanden , in welchem aber jener von allen europäischen
Staaten anerkannte rechtliche Schutz gegen Mißbrauch
der kirchlichen Gewalt einen wesentlichen Standpunkt
cinnimmt . Ich erinnere hier nur an das Kirchenrccht
von Frankreich und Oesterreich und berufe mich zur deut¬
lichen Veranschaulichung auf das heutige Belgien . Diese
doch sicher gut katholischen ehemaligen brabandischen und
flandrischen Herzogthümcr ließen bekanntlich ihre neuen
Herzoge ckicht in ihre Hauptstädte einziehen , ehe sie vor
den Thoren der Städte in der joyeuse entree ihren ka¬
tholischen Unterthanen Schutz gegen den Mißbrauch der
geistlichen Gewalt eidlich zugesichert hatten ; auch der Kai¬
ser Joseph mußte diese feierlichen Eide leisten. Auch liegt
es tief in der Natur der Sache , in der großen ausge¬
dehnten katholischen Kirchcngewalt , daß alle nur irgend
geistlich oder politisch freigesinnten katholischen Unterthanen
auf solchen Schutz ein unermeßliches Gewicht legen. Wäre
etwa nur davon die Rede , daß in dem Innern unsers
badischen Staates sich eine gänzlich unabhängige Kirchen¬
gewalt und an ihrer Spitze ein kleiner protestantischer
oder katholischen Papst sich auSbildcn wollte , nun so wür¬
den wir ja mit einem solchen kleinen badischen Papste schon
fertig werden ; aber bedenke man wohl , die unermeßliche
katholische Kirchengewalt läuft zusammen in den Händen
eines auswärtigen Monarchen, der zugleich kirchlicher und
weltlicher Fürst ist und ruht in den Händen einer großen ,
meist außerdeutschen und außcrbadischen Hierarchie . Wie
nun , wenn in diesen mächtigen , zum Theil auswärtigen
Interessen die Rechte unseres kleinen ' Badeus und unserer
badischen Mitbürger in Cvllision kommen? Wenn vielleicht
auswärtige und einheimische Aristokratie zu deren Unter¬
drückung sich verbünden sollten, ist hier nicht der Schutz
für Recht und Freiheit, für eine nur gerechte Handhabung
der geistlichen und weltlichen Grundgesetze , ist hier nicht
der Schutz der VolkSrepräsenlanten wichtig und unent¬
behrlich ? Ja , alle Wohldenkenden , alle geistig und bürger¬
lich freigesinnten katholischen Mitbürger erwarten diesen
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Schutz von uns . Also verlassen wir jene idealen und

schwärmerischen Theorien von einer Kirche ohne alle Ver¬

bindung mit dem Staate , ohne das Recht des Staates

circa Sacra , ohne das Recht auf Schutz gegen Mißbrauch

der Kirchcngewalt , oder das appel comme d ’ abus . Das

deutsche und badische StaatSrecht kennen sie nicht und selbst

das Papstthum will sie nicht . Als der geistreiche Lamennais

sie ausstellte , wurde er alsbald der Feind des Papstthums
und hinwiederum das Papstthum sein erbitterter Gegner .

Ich freue mich also , daß der Hr . Negierungskommissär

sich auf den praktischen Standpunkt unseres positiven Staats¬

und Kirchcnrechtes stellte . Es fragt sich also nur , ob seine

Einwendungen gegen die Nothwendigkeit eines Einschrei¬
tens des Staatsschutzes gegen die Kucnzer '

sche Urlaubö -

verweigerung auf einer richtigen Anwendung der Gesetze
auf unfern vorliegenden Fall sich gründen . Ich glaube
dieses nicht .

Er hat für ' s Erste gesagt , unser Kirchenedict , welches
den allgemeinen Grundsätzen des katholischen und insbe¬

sondere auch dcS österreichischen Kirchcnstaatsrcchts huldigt ,
fordere den Staat im § . 21 nur dann zum Einschreiten auf ,
wenn das Recht des Staates verletzt sei , und dieses sei hier
nicht der Fall , weil die Verletzung nicht den ganzen Staat ,
sondern nur den Abg . Kuenzer und seinen Wahlbezirk be¬

troffen ; offenbar aber wollte doch jener Artikel nur von

Verletzung öffentlicher Interessen und Rechte sprechen ;
diese aber sind doch wahrlich vorhanden , sobald die ver¬

fassungsmäßigen Rechte eines Wahlbezirks und mit ihm
die ganze Staatsverfaffung verletzt sind . Für ' s Zweite
hat der Herr . RegierungScommissär die Pflicht des Ein¬

schreitens der Regierung , die ein anderer § . in Beziehung
auf Verletzung einzelner Kirchenmitgliedcr begründet , da¬

durch beseitigen wollen , daß für solchen Fall ein RecurS
an die Ministerien nothwcndig sei . In unserm Fall aber

steht uns solche Beschränkung sicher nicht im Wege , denn

eincstheilö verletzt ja die uncanonische und verfassungs¬
widrige Verhinderung des Eintritts dcS Dcputirten Kuenzer
in unserer Mitte die verfassungsmäßigen öffentlichen Rechte
seines Wahlbezirkes , des Landes und dieser Kammer , so
daß wir schon deshalb unmittelbar Abhülfe von Seiten
der Regierung zu fordern berechtigt sind ; anderntheilS hat
auch der Abg . Kuenzer unmittelbar vorher in ganz gleichem
Falle bereits alle Rccursinstanzen vergeblich durchgemacht ,
es wäre also eine gänzlich unnütze Verzögerung der Sache ,
wenn man eine nochmalige Entscheidung der Ministerien
herbeiführcn wollte , ehe für dieselbe neue Momente durch
unsere Verhandlungen gegeben werden . Für ' s Dritte
endlich beruft sich der Hr . Regierungscommissär darauf ,

daß in Beziehung der Kuenzer
'
schen Urlaubsbitte die Curie

competent gewesen sei ; dieses ist juristisch richtiger aus¬

gedrückt , als die etwas dunkeln und verworrenen Erklä¬

rungen einiger anderer Sprecher , diese Sache gehöre zum
innern Haushalt der Kirche , oder auch , es sei ja hier
von keinem unmittelbaren Angriffe der Kirche auf bürger¬
liche Rechte zu reden . Aber gerade für die Fälle , welche

zu behandeln im Allgemeinen die Kirchengewalt competent
ist , ist bei Ueberschrei

'
tnng der canonischcn Gesetze zur

Verletzung der Kirchenmitglieder oder des Staates der

Staatsschatz des jus circa sacra oder des appel comme
d ’abus begründet ; denn wahrlich , wenn etwa geistliche
Behörden unmittelbar morden , rauben , stehlen oder Hoch -

verrath begehen wollten , so bedarf man jener Rechte nicht .
— Schon durch das Bisherige ist auch wohl der zweite
Hauptgesichtspunkl des Berichtes gerechtfertigt , daß jene
Urlaubsvcrweigerung auch unsere Verfassung verletze .
Abgesehen davon , was hierüber der Bericht sagt , so ge¬
nügt ja schon das , daß die Urlaubsverwcigerung an sich
uncanonisch und rechtsverletzend ist , und daß sie insbe¬

sondere die wesentlichen Vcrfassungsrechte Kuenzer ' s , der

katholischen Geistlichen , der Wahlbezirke und des Landes
kränk ! . Klar ist aber auch überhaupt , daß die so innig
mit dem Staate verbundene Kirchengesellschaft ebenso die

Verfassungspflichten anerkennen muß , wie sic die verfas¬
sungsmäßigen Rechte in Anspruch nimmt , und daß die

Bcrfassungsgesetze auch für sie die höchste Norm bilden ,
welchen sich alle andern rechtlichen Bestimmungen und

Vcrwaltungsmaßregcln unterordncn müssen . Jede Ver¬

gleichung der Kirche mit einer bloßen Privatgesellschaft ,
z . B einer Privathandelsgesellschaft , wird hier unan -
wcndbar und lächerlich . Dieß zeigt schon der erste Blick

selbst auf unsere staatsgesetzlichcn Einrichtungen . Gibt
ein Privathandelshcrr seinem Handlungsdiener keinen Ur¬
laub zum Eintritt in eine Ständeversammlung , so nimmt
davon der Staat absolut keine Notiz ; der Gewählte ist,
wie er eintreten will , vollständig anerkanntes wirksames
Mitglied der Ständeversammlung . Bei dem Kirchenge¬
noffen Kuenzer dagegen verlangt der Staat zu dessen
Eintritt erst die Genehmigung des Urlaubs von Seiten

der Kirchenbehörde , wie daö Rescript des Oberkirchen -

rathcs zeigt , und wenn nach seinem Vertrag der Hand¬

lungsherr dem Handlungsdiener willkürlich aufkündigen

darf , so bekümmert sich auch um dieß Privatverhältniß
der Staat nicht . Wollte aber die Kirche den Pfarrer

Kuenzer wegen eines ihr unangenehmen Eintritts in die

Ständcversammlung absetzcn , so dürfte und würde das

der Staat doch nimmermehr zugeben , sofern es den cano -
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Nischen Gesetzen widerspräche . In Allem diesem waren
die katholische Regierung , die katholischen Geistlichen und
die Ständcversammlung in '

Bayern vollständig einig , und
cs ist wahrlich sonderbar , daß man dort das allgemeine
Absprcchen des Urlaubsrechtcs für die Curie dadurch er¬
klären will , daß dort die landständischen Wahlen nach
der äußerlichen Abtheilung in Stände vorgenommen wor¬
den , während bei uns die verschiedenen Stände und na¬
mentlich auch die Geistlichen das Recht haben , in allge¬
meinen Wahlversammlungen gewählt zu werden . Haben
sie darum weniger Recht auf den Schutz des Staates ,
oder die Bürger weniger Recht in Beziehung auf ihre
Wahl ?

Wie man also die Sache betrachten mag , rechtlich ist
die Urlaubövcrwcigerung in jeder Hinsicht bodenlos , un -
canonisch und verfassungswidrig , und der Rechtsschutz der
Regierung zu Gunsten aller hier verletzten Verfassungs¬
rechte eine sonnenklar heilige Pflicht für die Regierung .
Soll ich auch noch von den politischen Gründen reden ,
welche für ihre Erfüllung sprechen ? Ich will ne nicht aus¬
führen , weil ich nicht wehe thun möchte , aber gewiß , sie
sind gewichtig und aller Beachtung der Regierung werth ,
wenn ihr die Liebe , die Achtimg und das Vertrauen der
Bürger und namentlich der durch diese unglückliche Sache
sehr aufgeregten und tief gekränkten tüchtigen und aufge¬
klärten Schwarzwälder wichtig sind . Ich würde kein Wort
weiter hinzusetzen , wenn nicht einige Redner dadurch den
Abg . Kuenzer verletzt hatten , daß sie es so darstellten , als
hätten seine bei den Akten befindlichen Eingaben an die
Curie beinahe mit Recht die Urlaubsverweigerung gegen
ihn verschuldet . Ich will den höchst bedeutungsvollen
Inhalt dieser Aktenstücke selbst hier nicht hervorhebcn , aber
das muß ich nunmehr sagen , und ich sage es mit Berufung
auf meine ehrliche Ueberzeugung und auf Alle , die mit
mir diese Aktenstücke gelesen , daß sie keine Verletzung der
Achtung und des angemessenen Tones gegen seine Vorge¬
setzten Behörden enthalten ; wohl aber enthalten sie that -
sächliche Wahrheiten , die man jetzt aus Rücksicht auf ver¬
schiedene Behörden in Abrede zu stellen sucht . Es erinnert
die Sache an Olozaga ! Ich aber kann wenn ich Ge -
schworner bin , auf meinen Eid versichern , daß ich die
Thatsachen , welche Kuenzer aussprach , für vollständig wahr
halte ; auch wurden sic nicht zuerst durch ihn bekannt , sie
sind ohne ihn stadtkundig in Freiburg und landkundig auf
dem Schwarzwalde ; und wer Kuenzer und die Verhältnisse
kennt , wird sie glauben und der Abg . Zittel bezweifelt sie
selbst nicht und glaubt nicht , daß andere als politisch¬
weltliche Rücksichten und Einwirkungen die Urlaubsver¬

weigerung zuerst herbeiführten ; Sie Alle , meine Herren ,
kennen den Abg . Kuenzer , Sie sahen ihn , wie er handelte
und sprach auf jenem Sitze mir gegenüber . Diplomatisch
fein und schlau war er freilich nicht , sind auch seine Ein¬
gaben nicht , aber ein wahrer biederer Mann , ein ächter
treuer Deutscher , der keine Unwahrheit . sagt , so kennen wir
ihn Alle . Ich will nicht weiter diesen zarten Punkt be¬
handeln , ich will nur , auch mit Rücksicht auf ihn , so wie
auf alle hier zur Sprache kommenden , wichtigen und tief
greifenden Rücksichten , die Regierung dringend bitten :
Alle unangenehmen Gefühle und alles Unrecht in dieser
Sache durch ihre baldige gerechte Erledigung der Ver¬
gessenheit zu überliefern ; und nur den einen wichtigen
Punkt will ich zum Schluß noch mit einem Worte berühren ,
es scheint mir unermeßlich wichtig , daß unsere Minister
bedenken , wie wenig ihnen selbst unsere nachbarlichen Re¬
gierungen , die zum Theil mit kräftiger Hand jedem
Mißbrauch geistlicher Macht zu steuern wissen , ein ver¬
kehrtes System in dieser Hinsicht danken würden , wie
wenig sie dadurch die Liebe unserer größtentheils Gottlob !
geistig und politisch frcigesinnten verfassungsmäßigen kath .
Mitbürger vermehren würden und wie unverantwortlich es
vollends wäre , wenn sie bei den mehr als zu zwei Drittheilen
katholischen Badnern , die schon von mir vernommene Mei¬
nung beförderten , ihre Rechte würden gegen Uebergriffe
der Kirchengcwalt darum nicht gleich kräftig bei uns ver -
theidigt , wie es nach den hier in meinen Händen befind¬
lichen Verhandlungen in Bayern der Fall war . weil bei
uns der Regentenstamm nicht der katholischen ReliMst
angehört .

Zittel verwahrt sich gegen den von dem Abg . Welcker
ihm gemachten Vorwurf idealer und phantastischer Theorien
und gegen die Unterstellung , als habe er behauptet , mau solle die
Kirchenbehördeu thun lassen , was sie wollen ; er habe einfach
gesagt , die Staatsbeböre darf sich nicht in die innere Hausord¬
nung der Kirche mischen , sobald keine Rechtsverletzungen vor -
licgeu . Ihm sei darum zu thun , daß der Adg .Kucnzer seine Stelle
in diesem Saale einnehme , deßhalb könne er nicht für den
von Andern vorgeschlagenen Weg stimmen , wodurch nur
ein Conflikt zwischen der Regierung und der Kirckenbe -
börde hervorgerufen werde , dessen unausbleibliche Folge das
Nichterscheinen Kucnzers sein werde ; daß er irgend den gering¬
sten Flecken auf diesen , den er hoch achte , Hube werfen wollen ,
müsse er gleichfalls entschieden zurückweisen , seine Aeuße -
rung über ihn sei lediglich dahin gegangen , daß aus den
Akten hervorgehe , wie er in eine schiefe Stellung zu dem
Ordinariat gekommen und dieses dadurch in eine Lage
versetzt worden sei, welche es fast außer Stand gesetzt habe ,
ihm Urlaub zu ertheilen , daß er ( der Redner ) aber die
Hoffnung hege , durch Vermittlung der Regierung werde
dieses Hinderniß aus dem Wege geräumt werden können .
Den Vorwurf , daß er die Kammer zu etwas überreden
wolle , was er selbst nicht glaube , werde Jeder , der ihn
kenne , von ihm nehmen , — denn dicß sei nie und nim¬
mermehr seine Sache gewesen .

( Schluß folgt .)
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